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ROENVERLAG

i

Antragsteller

V Anschrift der Behorde

Kundenname

Kundenstrasse

Kundenort

Ort, Datum

Telefon

Zwischenspeichern

Antrag auf Erteilung
einer Ausnahmegenehmigung
von den Bestimmungen

D des § 30 Abs. 3 StVO (Sonntagsfahrverbot)

der Ferienreiseverordnung
D in der derzeit giiltigen Fassung

Zur Durchfiihrung von dringend notwendigen Transporten an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen wird hiermit eine Ausnahmegenehmi-

gung beantragt:

Name, Vorname, Firma des Fahrzeughalters

Genaue Bezeichnung des Unternehmens

Ort (Sitz des Unternehmens oder der Zweigniederlassung) StraBe, Nr.
Amtliches Kennzeichen zul. Gesamtgewicht Amtliches Kennzeichen zul. Gesamtgewicht
D LKW Tonnen D Zugmaschine Tonnen
Amtliches Kennzeichen zul. Gesamtgewicht Amtliches Kennzeichen zul. Gesamtgewicht
D Anhénger Tonnen D Auflieger Tonnen
Die Ausnahmegenehmigung wird benétigt zur Beférderung von:
Art des Gutes Gewicht
kg

von (Abgangsort und genaue Anschrift der Ladestelle)

nach (Empfangsort)

Uber (genauer Beférderungsweg)

fur die Zeit vom bis

am

Die Leerfahrt beginnt in

Ausfuhrliche Begriindung des Antrages:

Beilagen und Begriindung der Dringlichkeit des Transportes:
D a) Fracht- und Begleitpapiere, D

D b) Bescheinigung der fiir den Versandort zustandi- D d)

gen Guterabfertigung der Deutschen Bahn Uber
die Unmoglichkeit der fristgerechten Schienen-
beférderung,

c) fur grenzuberschreitenden Verkehr im Nachweis uber die Abferti-
gungszeiten der Grenzzollstelle fur Ladungen auf Lastkraftwagen,

Kraftfahrzeug- und Anhéngerschein (oder beglaubigte Abschrift
oder Ablichtung). Fur auslandische Kraftfahrzeuge, in deren Zu-
lassungspapieren zulassiges Gesamtgewicht und Motorleistung
nicht eingetragen sind, ist eine entsprechende amtliche Beschei-
nigung erforderlich.

Wourde bereits bei einer anderen Behdérde um eine Ausnahmegenehmigung nachgesucht? m nein

Behorde, Nummer des Bescheids

Dja

Nur fiir Dauergenehmigung! AuBerdem ein Nachweis der Dringlichkeit (z.B. durch Bescheinigung der Industrie- und Handelskammer).

Unterschrift des Antragstellers

Formular ID:

Anzahl
Beilagen Seite 2

Prifsumme:
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HINWEISE

Die nachstehenden Hinweise fur die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot (§ 30 Abs. 3 StVO) sind zu be-
rlcksichtigen:

Grundsatze

Bei Prifung der Antrége ist ein strenger MaB3stab anzulegen. Ausnahmen sind auf dringende Félle zu beschréanken.
Es kénnen z.B. folgende Grinde mafBgebend sein:

a) Versorgung der Bevolkerung mit leicht verderblichen Lebensmitteln,

b) termingerechte Be- und Entladung von Seeschiffen,

c) Aufrechterhaltung des Betriebes o6ffentlicher Versorgung- oder Verkehrseinrichtungen,

d) Versorgung von Mérkten oder sonstigen GroBveranstaltungen mit Lebens- oder Genussmitteln und Getrénken,

e) Beférderung von Pferden zur Teilnahme an Rennsportveranstaltungen und an Reit- und Fahrturnieren (auch mit Anhanger),

f) Beférderung von Schlachtvieh zu den am Wochenbeginn stattfindenden Viehmarkten,

g) Befoérderung von Brieftauben mit Spezialtransportfahrzeugen zu den Auflassplatzen,

h) Beférderung von Ausristungsgegenstanden flr zeitgebundene kulturelle Veranstaltungen (z.B. Requisiten, Musikinstrumenten).
Ausnahmen kénnen auch fur Lastkraftwagen bis zu 2,8 t zul. Gesamtgewicht mit Anhanger erteilt weden.

Wirtschaftliche oder wettbewerbliche Gesichtspunkte allein rechtfertigen keine Ausnahme von den Vorschriften des § 30 Abs. 3 StVO.
Der Antragsteller hat entsprechende Unterlagen beizubringen. Der Beférderungsweg ist vorzuschreiben, soweit das aus verkehrlichen
Griinden geboten ist.

Mindestmotorleistung

Ausnahmegenehmigungen durfen nur flr Kraftfahrzeuge erteilt werden, die eine Mindestmotorleistung von 4,4 kW (6 PS) je Tonne des
zulassigen Gesamtgewichtes des Kraftfahrzeuges und der jeweiligen Anhangelast erreichen.

Grenziiberschreitender Verkehr

Ausnahmegenehmigungen fir den grenziberschreitenden Verkehr dirfen nur erteilt werden, wenn feststeht, dass die deutschen und
auslandischen Grenzzollstellen zu dem Zeitpunkt der voraussichtlichen Ankunft an der Grenze zur Abfertigung von LKW-Ladungen
besetzt sind.

Datum

Bearbeitungsvermerke

1.D Dem Antrag wird stattgegeben. Ausnahmegenehmigung ist zu fertigen.

2. D Dem Antrag wird aus folgenden Griinden nicht stattgegeben:

Der Antragsteller ist entsprechend zu unterrichten.

3. Zum Akt

Im Auftrag

Unterschrift

Formular ID: Prifsumme:



	Unbenannt

	1: 
	3: 
	5: Off
	6: Off
	8: 
	10: 
	11: 
	12: 
	7: Off
	13: Off
	14: 
	15: 
	13a: Off
	14a: 
	15a: 
	13b: Off
	14b: 
	15b: 
	13ab: Off
	14ab: 
	15ab: 
	17: 
	18: 
	19: 
	16: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: 
	33: 
	Form: 
	FormProcess#3: 
	FormID#1: 
	HashValue#2: 
	Signature#4: 
	Certificate#5: 
	CertificateType#6: 
	Content#7: 
	FormatString#8: <name>
	Message#3: 

	FormGenerate#1: 
	FormType#1: k_dw_j31065
	DocType#2: PDF
	SchemaURL#3: 
	Language#5: DE
	Country#6: 
	Version#4: 1.0

	FormPublish#2: 
	OfficeShortcut#1: 14181080
	TargetURL#2: https://fs.egov.sachsen.de/NetGateway/Process#FDF
	FormURL#3: https://fs.egov.sachsen.de/formserv/getform/k_dw_j31065_14181080_PDF/001-004/31065.pdf


	ncFormID: Formular ID:
	ncHashValue: Prüfsumme:
	WAPPEN: 
	SaveButton: 
	Kundenstrasse: Kundenstrasse
	Kundenname: Kundenname
	Kundenort: Kundenort
	Submit Button: 
	Reset Button: 
	name: 


